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Kleingartenanlage An den Teichen e. V.

Satzung

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen:
Kleingartenanlage An den Teichen e. V.

2. Der Verein hat seinen Sitz:
Hauptstraße 162, 13159 Berlin
Die Geschäftsstelle befindet sich bei dem 1. Vorsitzenden.

3. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

4.   Die Kleingartenanlage  An den Teichen e.V. ist im Vereinsregister beim Amtsgericht 

Charlottenburg unter dem Aktenzeichen Nr. 18364 N z eingetragen.
§ 2 Zweck des Vereins

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke„ der Abgabenordnung. Er ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig.

2. Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke Verwendung finden.

3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

4. Der Verein stellt sich folgende Aufgaben:

· Förderung der Gartenkultur in Hausgärten und Kleingartenanlagen.

· Förderung der Landschaftspflege, des Naturschutzes und der Verschönerung der Heimat sowie die Erhaltung, Schaffung und Sicherung von Lebensraum für Pflanzen und Tiere.

· Aus- und Fortbildung für Obstbau, Gartenkultur, Landschaftspflege und Naturschutz sowie des Biotop- und Artenschutzes.

· Durchführung von Versammlungen mit fachlichen Vorträgen und Veranstaltungen von Obst- und Gartenbauausstellungen.

· Zusammenarbeit mit interessengleichen Organisationen und Verbänden des Naturschutzes.

· Schaffung bzw. Erhaltung von Gemeinschaftseinrichtungen und Gerätschaften.

5. Der Verein ist Mitglied im Bezirksverband der Kleingärtner Pankow e. V.

§ 3 Mitgliedschaft

1. Mitglied im Verein kann jede natürliche Person werden, sofern sie volljährig ist und den Hauptwohnsitz im Land Berlin hat (Über Ausnahmen entscheidet der Vorstand).

2. Bei jeder Person, die mit dem Bezirksverband der Kleingärtner Pankow e. V. einen Unterpachtvertrag zur Nutzung einer Parzelle innerhalb unserer Anlage abgeschlossen hat, setzt sich eine Mitgliedschaft im Verein voraus.

3. Personen, die wegen Verstoßes gegen die Vorschriften des Bundeskleingartengesetzes aus anderen Vereinen ausgeschlossen wurden, ist die Aufnahme zu verwehren.

4. Die Mitgliedschaft muss durch schriftliche Beitrittserklärung gegenüber dem Vorstand beantragt werden. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme und teilt diese dem Antragsteller schriftlich mit. Bei einer Ablehnung ist der Vorstand nicht verpflichtet, dies zu begründen. Im Falle einer Aufnahme ist die Satzung durch eigenhändige Unterschrift des neuen Mitglieds anzuerkennen.

5. Zu Ehrenmitgliedern können Mitglieder ernannt werden, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben. Das Vorschlagsrecht hierzu hat der erweiterte Vorstand, die Entscheidung trifft die Mitgliederversammlung. Ehrenmitglieder sind von Beitragszahlungen befreit.

6. Beendigung der Mitgliedschaft durch:

a) Austritt

Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich mit einer dreimonatigen Frist zu erklären und kann jeweils zum Jahresende erfolgen. Es können Austrittsformulare des Vorstandes verwendet werden.

b) Ausschluss

Der Ausschluss kann erfolgen:

· bei groben oder wiederholten Verstößen gegen die Satzung oder die Beschlüsse des Vereins sowie bei gewissenlosem Verhalten gegenüber anderen Mitgliedern

· wenn ein Mitglied trotz wiederholt erfolgter schriftlicher Mahnung unbegründet seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt.

· Der Ausschluss erfolgt auf Beschluss des Vorstandes mit einfacher Mehrheit. Der Beschluss ist dem Betroffenen durch Einschreiben bekannt zu geben. Gegen den Ausschluss kann das Mitglied innerhalb von zwei Wochen, nach Zugang des Beschlusses, schriftlich Einspruch beim Vorstand erheben. Über den Einspruch entscheidet die nächste Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit. Der Rechtsweg ist zulässig.

c) Tod des Mitgliedes

d) Löschung des Vereins im Vereinsregister

Erlischt die Mitgliedschaft, verliert das Mitglied alle aus der Mitgliedschaft begründeten Ansprüche. Die Beiträge sowie andere Zahlungsverpflichtungen sind noch für das laufende Geschäftsjahr zu entrichten. Eine Rückerstattung der Umlagen erfolgt nicht.

7. Der Vorstand ist berechtigt Parzelleninhaber, die gegen den Unterpachtvertrag oder die Gartenordnung in grobem Maße verstoßen, auf die Einhaltung der eingegangenen Verpflichtungen aufmerksam zu machen und bei Nichtabstellung der Verstöße unter schriftlicher Setzung einer angemessenen Frist direkt abzumahnen. Bei Erfolglosigkeit kann Antrag beim Bezirksverband der Kleingärtner Pankow e. V. auf Räumung bzw. Beendigung des Unterpachtvertrages erhoben werden.

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder
1. Jedes Mitglied hat Stimmrecht in der Mitgliederversammlung sowie das Recht, der Mitgliederversammlung und dem Vorstand Anträge zu unterbreiten.

2. Jedes Mitglied ist berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen.

3. Alle Mitglieder haben das Recht, sich mit Vorschlägen, Hinweisen und Kritiken mündlich oder schriftlich an die Vorstandsmitglieder zu wenden.

4. Die Mitglieder sind verpflichtet:

a ) die Ziele des Vereins zu fördern

b ) Beiträge, Zahlungen und Umlagen entsprechend der Satzung und den Festlegungen der Mitgliederversammlung zu entrichten

c ) das Vereinseigentum zu schonen und zu pflegen

d ) die Parzellen kleingärtnerisch zu nutzen, Zäune und Wege in Ordnung zu halten und an den Arbeiten teilzunehmen, die im Interesse der Gemeinschaft liegen,

e ) die Naherholung der Bürger und den Natur- und Umweltschutz aktiv in der Anlage zu unterstützen

f ) die Regeln und das Zusammenleben in der Anlage zu achten.

§ 5 Mitgliedsbeiträge und andere Leistungen

1. Von den Mitgliedern werden Mitgliedsbeiträge erhoben. Über die Höhe entscheidet die Mitgliederversammlung.

2. Für die außerordentlichen Ausgaben können Umlagen erhoben werden, deren Höhe in der Mitgliederversammlung zu beschließen ist. Zu Ihrer Zahlung ist nach Beschlussfassung jedes Mitglied verpflichtet. Der Vorstand kann den Umständen entsprechend Ratenzahlung vereinbaren.

3. Sämtliche Zahlungen sind Bringschuld. Die dem Verein durch Zahlungsverzug oder nicht gedecktes Konto entstehenden Kosten sind vom säumigen Mitglied zu erstatten.

4. Die vom Mitglied bis zum 31.10. des Jahres nicht geleisteten Arbeitsstunden sind gegen Quittung in Geld zu zahlen. Die Abschlussrechnung erfolgt im IV. Quartal des laufenden Geschäftsjahres und wird jeder Parzelle zugestellt.

§ 6 Organe

Die Organe sind:

a ) Die Mitgliederversammlung

b ) Der Vorstand

c ) Der erweiterte Vorstand

§ 7 Die Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig bei Anwesenheit von mindestens einem Drittel stimmberechtigter Mitglieder.

2. Die ordentliche Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des Vereins. Sie ist vom Vorstand mindestens innerhalb des ersten Vierteljahres eines Kalenderjahres einzuberufen.

3. Die Einladung ist unter Angabe der Tagesordnung mindestens vier Wochen vor Beginn durch Aushänge in den Schaukästen, welche sich an den drei nummerierten Eingangstoren und am Hauptparkplatz  befinden, und in der Gartenzeitung, welche jedem Mitglied monatlich zugeschickt wird, bekannt zugeben.

4. Anträge zur Jahreshauptversammlung sind mindestens 14 Tage vorher beim Vorstand schriftlich einzureichen. Später eingehende Anträge bedürfen der Unterstützung von mindestens 10% der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.

5. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb von 4 Wochen einzuberufen, wenn ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich, unter Angabe der Gründe beim Vorstand beantragt. 
Sie kann auch vom Vorstand beschlossen werden. 
Mitgliederversammlungen werden vom Vorstand vorbereitet, geleitet werden diese vom 1. bzw. 2. Vorsitzenden.

6.
Die Aufgaben der Jahreshauptversammlung:

· Entgegennahme des Geschäftsberichtes, des Kassenberichtes und des Berichtes der Kassenprüfer
· Beschlussfassung über den Haushaltsplan für das laufende Geschäftsjahr

· Entlastung des Vorstandes

· Wahl des Wahlleiters

· Wahl des Vorstandes

· Wahl des erweiterten Vorstandes

· Wahl der Kassenprüfer
· Beschlussfassung über die Höhe des jährlichen Mitgliedsbeitrags, der Umlagen, wenn die Notwendigkeit eindeutig gegeben ist und die Anzahl der zu leistenden Arbeitsstunden und sonstiger Leistungen pro Parzelle für das laufende Geschäftsjahr

· Endgültige Beschlussfassung über den Ausschluss eines Mitglieds gemäß 



§ 3 Ziff. 5 b)

· Beschlussfassung über Änderung und Ergänzung der Satzung.

6. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Stimmengleichheit gilt als abgelehnt. Zur Satzungsänderung oder Ergänzung bedarf es einer ¾ Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder.

8. Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen. Das Protokoll und die Anwesenheitsliste sind vom Versammlungsleiter und vom Schriftführer bzw. Protokollführer zu unterschreiben.

§ 8 Geschäftsführung und Verwaltung

1. Der Vorstand besteht aus dem:

1. Vorsitzenden

2. Vorsitzenden

1. Schatzmeister


Stellv. Schatzmeister


Schriftführer

2.
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich vom 1. Vorsitzenden bzw. 2. Vorsitzenden und einem Vorstandsmitglied gemeinsam vertreten.

3.
Der Vorstand ist von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 4 Jahren gewählt. Wählbar ist jedes Mitglied des Vereins.

4.
Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Er hat die Beschlüsse der Mitgliederversammlung durchzusetzen. Seine Tätigkeit ist ehrenamtlich. Die Vorstandsmitglieder erhalten die durch Wahrnehmung Ihrer Aufgaben nachweislich angefallenen Auslagen zurückerstattet. Den Vorstandsmitgliedern kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung eine Aufwandsentschädigung gezahlt werden.

5. Aufgaben des 1. und 2. Vorsitzenden

Sie haben die Sitzungen des Vorstandes, die Jahreshaupt- bzw. Mitgliederversammlungen einzuberufen und zu leiten. Sie haben die Sitzungen des Bezirksverbandes regelmäßig zu besuchen, dort die etwaigen Anträge und Belange des Vereins zu vertreten und über den Verlauf und das Ergebnis in den Vereinsversammlungen zu berichten. Sie haben die Vereinsarbeiten bzw. die Arbeitseinsätze zu organisieren und zu leiten.

6. Aufgaben des Schatzmeisters und dessen Stellvertreter.

Sie sind für den gesamten Zahlungsverkehr innerhalb des Vereins verantwortlich. Sie erheben die beschlossenen Beiträge und Umlagen und sind für deren bestimmungsgemäße Verwendung und Anlage verantwortlich. Desgleichen sind Sie für alle Pachtzahlungen und Einziehung derselben im Rahmen der erlassenen Bestimmungen zuständig.

7. Aufgaben des Schriftführers:

Er hat alle im Verein anfallenden schriftlichen Arbeiten auszuführen. Über alle Sitzungen und Versammlungen sind Protokolle anzufertigen und zur Registrierung die gefassten Beschlüsse einzutragen. Die Protokolle sind in den folgenden Sitzungen und nach Annahme durch die Anwesenden vom Versammlungsleiter gegenzuzeichnen.

8. Zur Durchführung seiner Aufgaben kann der Vorstand ständige oder zeitweilige Arbeitsgruppen bilden.

9. Vorstandssitzungen sind vom 1. bzw. 2. Vorsitzenden einzuberufen und zu leiten. Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei geschäftsführende Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit ist binnen zwei Wochen eine neue Sitzung (mit derselben Tagesordnung) einzuberufen.

10. Für ein im laufenden Geschäftsjahr ausscheidendes geschäftsführendes Vorstandsmitglied ist für die weitere Amtsdauer vom geschäftsführenden Vorstand ein Mitglied zu wählen und kommissarisch einzusetzen. Hierfür ist die einfache Mehrheit ausreichend.

11. Scheiden im laufenden Geschäftsjahr mehrere Vorstandsmitglieder aus, ist für die weitere Amtsdauer eine Neuwahl vorzunehmen. Hierfür ist eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen.

12. Über die Sitzungen des Vorstandes ist für jedes Vorstandsmitglied ein Protokoll anzufertigen. Es ist vom leitenden Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterschreiben. Einwände gegen das Protokoll können in der nächsten Vorstandssitzung vorgebracht werden. Sie sind sofort zu entscheiden.

§ 9 Erweiterter Vorstand

1. Der erweiterte Vorstand besteht aus:

Vorstand

Gartenfachberater

Elektrobeauftragten

Wasserbeauftragten

2. Der erweiterte Vorstand wird für die Dauer von vier Jahren gewählt. Wenn erforderlich, kann der Vorstand bis zur nächsten Mitgliederversammlung andere Mitglieder des Vereins mit der Wahrnehmung von Aufgaben des erweiterten Vorstandes beauftragen.

3. Sitzungen des erweiterten Vorstandes werden nach Bedarf, mindestens aber halbjährlich, vom Vorstand zwei Wochen vor der Sitzung unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Sitzungen werden vom 1. bzw. 2. Vorsitzenden geleitet. Eine Sitzung ist auch auf Verlangen der Hälfte der Mitglieder des erweiterten Vorstandes binnen zwei Wochen einzuberufen.

4. Der erweiterte Vorstand hat den geschäftsführenden Vorstand bei seiner Arbeit innerhalb des Vereins zu unterstützen und in Fragen von grundsätzlicher oder weit reichender Bedeutung zu beraten. Er nimmt in seinen Sitzungen den Bericht des Vorstandes über dessen Tätigkeit sowie über die laufenden geplanten und abgeschlossenen Angelegenheiten entgegen. Er fasst keine für den Vorstand verbindlichen Beschlüsse.

5. Beschlüsse des erweiterten Vorstandes werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Stimmengleichheit gilt als abgelehnt. Der erweiterte Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit ist binnen zwei Wochen eine neue Beratung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Bei dieser Sitzung ist der erweiterte Vorstand ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

§ 10 Kassen und Rechnungswesen

1. Die Führung der Kasse und des Rechnungswesens erfolgt durch den Schatzmeister und dessen Stellvertreter mit der erforderlichen Sorgfalt und der Mitverantwortung durch den 1. Vorsitzenden.

2. Die Prüfung der Kasse, des Rechnungswesens und der Verwendung der Mittel nach Satzung, Haushaltsplan und Beschlüssen der Mitgliederversammlung und des Vorstandes, obliegt den Kassenprüfern. Die Kassenprüfer werden für die Dauer von vier Jahren von der Mitgliederversammlung gewählt. Es sind jeweils zwei Kassenprüfer und ein Stellvertreter zu wählen. Die  Kassenprüfer dürfen nicht Mitglied des Vorstandes sein. Die Kassenprüfung ist halbjährlich durchzuführen. Die Ergebnisse der Revision sind schriftlich niederzulegen, von den Kassenprüfern zu unterschreiben, dem Vorstand vorzulegen und in der Jahreshauptversammlung vorzutragen. Damit verbunden können Vorschläge für die Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung unterbreitet werden.

§ 11 Auflösung des Vereins

1. Die Auflösung des Vereins kann nur durch Beschlussfassung der Mitgliederversammlung, die einzig und allein mit dem Tagesordnungspunkt  - Auflösung des Vereins – einzuberufen ist, erfolgen. Für den Beschluss ist eine ¾ Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder erforderlich.

2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen Zwecks, fällt das Vereinsvermögen an den Bezirksverband der Kleingärtner Pankow e. V., der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. Für Beschlüsse über die Verwendung des verbleibenden Vereinsvermögens ist zuvor die Stellungnahme des Finanzamtes einzuholen.

3. Das Protokoll über die Auflösung ist mit dem Schriftgut und den Kassenbüchern des Vereins zur Aufbewahrung dem Bezirksverband der Kleingärtner Pankow e. V. zu übergeben.

Diese Satzung wurde in der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 01.04.2006 in einigen Punkten geändert und beschlossen. 

Berlin, den 01.04.2006 
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